CDU-Fraktion Amöneburg


Amöneburg, den 15.08.2011

Änderungsantrag zu Top 2 der Tagesordnung der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 8.8.2011 (fortgesetzt am 15.8.2011)

Vergabe der Stromkonzession

· Die Stadtverordnetenversammlung stellt fest, dass aus derzeitiger Sicht keine ausreichende Sicherheit auf den wirtschaftlichen Betrieb des Stromnetzes in einer kommunalen Gesellschaft besteht: 

· Auch das vom Bundestag am 30.6.2011 und vom Bundesrat am 8.7.2011 verabschiedete novellierte Energiewirtschaftsgesetz führt zu keiner Klarstellung bezüglich der wirtschaftlich angemessenen Vergütung  des bisherigen Netzeigentümers. Diese Frage wird weiterhin Gegenstand gerichtlicher Entscheidungen sein. Um das Netz übernehmen zu können, ist davon auszugehen, dass vor einer endgültigen Klärung des Kaufpreises der neue Netzeigentümer zunächst den vom bisherigen Netzeigentümer geforderten Kaufpreis entrichten muss. 

· Darüber hinaus werden Risiken im Hinblick auf die Kosten notwendiger Infrastrukturmaßnahmen im Zuge des Aufbaus intelligenter Netze und einer durch die Energiewende bedingten zunehmenden Zahl einzubindender dezentraler Energieerzeuger gesehen. 

· Diese Problematik kann auch die Einspeisung regenerativ erzeugter Energie gefährden.

Zum derzeitigen Zeitpunkt sieht die Stadtverordnetenversammlung daher davon ab, einen Beschluss im Hinblick auf einen Kauf bzw. die Beteiligung an einem Kauf des Stromnetzes zu fassen.

· Um eine möglichst große Freiheit bei evtl. zu einem späteren Zeitpunkt zu fassenden Beschlüssen zu erhalten, ist die Vergabe der Stromkonzession an den jetzigen Netzeigentümer und –betreiber  E-ON Mitte notwendig. Nur in diesem Falle ist es möglich, zu einem späteren Zeitpunkt in eine Netzgesellschaft oder anderes Beteiligungsmodell mit einem anderen Partner als E-ON einzusteigen.

· Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Vergabe der Stromkonzession für die Laufzeit ab dem 1.1.2012 an die E-ON Mitte.

· Vereinbart werden muss, wie von E-ON bereits in der Vergangenheit zugesagt, eine Sonderkündigungsfrist von jeweils 5 Jahren. Weiterhin wird festgelegt (ebenfalls durch E-ON zugesagt), dass die Stadt Amöneburg im Falle der Realisierung eines Beteiligungsmodells unter dem Dach der E-ON auch vor Ablauf der 5-Jahresfrist beitreten kann.


